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bestehen die Teıle 1 und erwartungsgemäß Au » Lexten« Zum 4UuS landes- und kommunalrecht-
lichen Regelungen (Landesarchivgesetz, staatlıche Archivbenutzungsordnung, Auszüge aus dem enk-
malschutz- Landesdatenschutz- Pflichtexemplargesetz WIC uch och 4us CINISCH Gesetzen)

ZUu anderen aus bundesrechtlichen Regelungen (Bundesarchivgesetz nebst Auszügen AUS Bestim-
IMUNSCH Lastenausgleich, Steuergeheimnıs, Sozialdaten, Kreditwesen, Urheberrecht und weıtere).

Die Teile 3 und bıeten »Materıjalıen«. Unter dieser Überschrift haben die Bearbeiter vornehmlich
solche Texte usammengetragen, welche die admıinistrative l.ll'ld parlamentarische Genese der esetze
dokumentieren (Entwürfe, Empfehlungen, Antrage, Stellungnahmen, Anfragen)

Während die ersten beiden Begriffe des Untertitels (» Texte«, »Materialien«) recht exakt benennen,
Was siıch hinter ihnen verbirgt, 1St 1€es bei dem dritten (»Erläuterungen«) leider nıcht SaNnzZ der Fall
Auf den Seıten 229 bis 264 jetfert der Präsiıdent der Landesarchivdirektion der Überschrift »Die
Landesarchivgesetzgebung ı Baden-Württemberg« C11NC »Einführung« welcher das Zustandekom-
inen des baden-württembergischen Archivgesetzes beschreibt und sich dabei auf die einschlägigen Texte
der »Materıialıen« ezieht

Nıcht NUrTr, dafß die »Einführung« dem Wortsinn eNIgESCNYESETZL seltsamerweise Ende des
Bandes steht Was jedoch schwerer wıiegt )as Tıtel gebrauchte Wort »Erläuterungen« weckt beı den
Archıvaren den Lesern C1iNEC Erwartung, die dieser Stelle nıcht ertüllt WIF'! d die Erwartung
nämlich 1er C1iNC Handreichung vorzufinden, diıe ıhm der Archivpraxıis hılft, sıch zwischen der
Skylla Datenschutz und der Charybdıs Forschungsfreiheıit einıgermaßen unbeschadet hindurchzu-
wınden

Statt dessen WIr: d C1inN »Bllck hinter die Kulissen« der Gesetzgebungsmaschine prasentiert der die
Interessengegensätze der Betrottfenen aufzeigt, die Argumente der jeweılıgen Posıtionen benennt
und ach Ansıcht des Vertassers »FEinsichten für die Handhabung des (Jesetzes« ermöglıcht
(Richter, Einführung 242)

Dem Archivar sind die angesprochenen Posıtiıonen und Argumente reılich sSattsam bekannt; wird
doch tortwährend SCINCIN Berufsalltag MItL ıhnen kontftrontiert!

Dergestalt bieten weder die »Materialien« och die »Einführung« für die Archivpraxıs C1iNC wirklich
brauchbare Hılte Man wird eben doch och wartien INUSSCHL, bıs Cin Juristischer Kommentar ZU

Archivgesetz erscheint Trotzdem dürfte nützlich SCHN, diese Texte leicht greifbar Zur Hand aben,
allesamt Band vereıint dessen Wert durch C1M Sachregister hätte allerdings och
pestelgert werden können Peter Thaddäus Lang

Allgemeines
ROLAND FRÖHLICH Lebendige Kırchengeschichte Die Erfahrung Von 2000 Jahren Freiburg Br

Herder 1990 2885 Geb Z —

Roland Fröhlich ekannt durch seinen inzwischen reı Auflagen erschienenen Grundkurs der
Kırchengeschichte« untfternımm mit dem 1er anzuzeigenden Buch den Versuch die wesentlichen
Grundlinien der Geschichte der katholischen Kırche breiteren Leserkreıis zugänglich machen
In Art hıstorischer Ekklesiologie oll heutigen Menschen, welche Religion als Akt ‚W ar durchaus
bejahen, aber ML der Religion als 5System nıchts anfangen können (Schlagwort » Jesus Ja, Kirche ne1n«)
CIM Verständnis für die geschichtlich gewordenen Strukturen der Kirche vermuittelt werden »Im Gegen-
Satz Handbüchern, die alles Bedeutende Nachschlagewerken sammeln steht Hintergrund die
Frage, WIC WIT unNns ZUu!r Kırche tellen sollen Fıne Antwort wırd nıcht gegeben, ber die Suche danach
‚oll werden« ( Vorwort 31.) Damlıt 1ST klar ausgesprochen, Fröhlich nıcht [1U! eC1iNE

historische, sondern durchaus C1iNC theologische der besser ekklesiologisch apologetische Absıcht Ver-
tol

Der tO: wırd acht Abschnitte gegliedert Von erusalem ach Rom (D 48); I1 Europa wiırd
christlich ® {11 Papst und Kalser als Träger christlichen Weltordnung (S 69—109) Das
Scheıitern Von Papst und Kaıser ( 110—-152); VV. Autfstand die Kirche ( 153——180); VI Die
Trennung VO Kırche und Staat (D 181—204); VII Dıie Kırche ı Jahrhundert (D 205-231); 111 Dıie
Kırche SEIL 1945 ® 232-245). Den Abschlufß bildet eiINEC recht detaillierte Zeıttatel + 246—269) und C1iNC

Papstliste (D 270-272). Das Buch ı1ST lesbar und allgemeın verständlich geschrieben. An wichtigen tellen
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kommen Originalquellen in deutscher Übersetzung Wort (zum Beispiel Pastor aCternus, Glaubensent-
scheidungen der trühen Konzıilıen etc.); sıch der Leser selbst eın Bıld machen kann und nıcht sotort
auf Interpretationen angewlesen 1st.

Obwohl das uch als erster Überblick ber die Kırchengeschichte durchaus empfohlen werden kann,
sınd ennoch ein1ıge kritische Anmerkungen angebracht, die TrTEeNC ın diesem ahmen sıch auf das
Wesentliche beschränken mussen. Beı1 eıner Gesamtdarstellung können ohnehin Nur einıge Aspekte
angesprochen werden. Da die wissenschaftstheoretische Standortbestimmung der Kırchengeschichte
zwıschen Theologie und Geschichtswissenschaft ach wıe Vor aporetisch erscheint, Mag durchaus legıtım
se1n, Kirchengeschichte ausgehend VO:  — einer Idee (»wıe WIr uns Zur Kırche stellen sollen«) betreiben.
Der Rezensent steht subjektiv olchen Versuchen her skeptisch gegenüber. Billigt INan der » Theologisıie-
IuUuNs« beziehungsweise »Apologetisierung« der Kirchengeschichte ın diesem Sınne wıissenschattstheoreti-
sche Legitimität Z, ann 1st der Ausgangspunkt des Werkes gur gewählt. Angesichts der Schwierigkeiten,
die viele Katholiken mıiıt dem System Kırche aben, 1st sıcher wichtig, den Zugang Z.U) besseren
Verständnis der Gegenwart ber die Geschichte und Geschichtlichkeit suchen und dıe kırchliche
Tradıtion als theologischen Erkenntnisort nıcht NUTr Spezıalisten, sondern eıner breiteren kirchlichen
Öffentlichkeit zugänglıch machen. Dıieses Anliegen 1st gelungen. Wenn ber Fröhlich Verständnis
tür die Kirchlichkeit des Glaubens werben wiıll, wenn den Katholiken helfen wiıll, die mıiıt der Kırche als
5System nıcht zurechtkommen, dürfte sıch mıiıt der hıistorischen Erklärung des Heutigen nıcht zutrieden
geben. Das ware ıne Art ‚Sıeger-Geschichte« ın dem Sınne: W as sıch polıtisch durchgesetzt hat, 1st wahr;
Modelle, die 1m Verlauf der Kirchengeschichte unterlagen, sınd falsch und allentalls als negatıve Folie tür die
sıegreiche Konzeption interessant. Wenn schon historische Ekklesiologie, dann sollten uch geschichtliche
Gegenmodelle ZU!r heutigen Struktur der Kırche aufgezeigt werden (Ecclesia SCINDCI reformanda Damıt
ware den Kiırchenverdrossenen, die melst Von einem statıschen Kirchenmodell ausgehen und der
angeblichen Unveränderbarkeit der Kirche verzweıtfeln, mehr geholfen. Das Modell des Talmuds könnte
für ıne historische Ekklesiologie 1mM Unterschied Zur dogmatischen durchaus als Vorbild dienen. In der
Mischna tanden die als vorbildlich angesehenen Texte Aufnahme (  =  =  verbindlıches Materi1al tür die
dogmatische Kirchenlehre). Das Material, das nıcht ın die Mischna aufgenommen wurde, hat INan nıcht
unterdrückt, sondern als Hınzufügung Oselita ufbewahrt, »damıt Inan sıch auf Ss1ie WIrF: d stutzen können,
WCNnNn vielleicht ıhre Stunde kommt«. Dıies geschıeht be1 TroNlIC wen1g. Ich NUur reı Beispiele.
Zum einen: Die Spannung, in welcher die Aussagen VO:  3 »Haec SancCLA« des Konzıils Von Konstanz
»Pastor ternusSs« des Vatikanum I stehen, wiırd VO  3 Fröhlich nıcht aufgezeigt. Dabei lıegen 1er wel
grundsätzlich verschiedene Kırchenmodelle, eın kollegiales und eın monarchisches, VO  $ Auch sollte 1er
VO  —_ konziliaren Ideen plakatıv VO  3 ‚Konziliarısmus« gesprochen werden.
Zum anderen: Dıie zentrifugalen Gegenkräfte römischen Ideen und Konfessionalisierung ach Trıient
kommen wen1g Zum Tragen. Der »Gallikanismus« wırd 1Ur in seiner royalıstischen Spielart dargestellt.
Es WIr: d csehr VO:|  - »katholischer Reform« und wenıg Von »Gegenreformation« gesprochen. Den
gallıkanıschen, episkopalen und staatskirchlichen Ideen hätte durchaus eın eıgenes Kapıtel gebührt.
Und schliefßlich Dıie Numerierung der Papstliste 1st inkonsequent durchgeführt. In der Regel erhalten UTr
die »rechtmäßigen« Päpste eine Ordnungszahl, die Gegenpäpste aber nıcht. Als ob diese Frage ımmer
eintach entscheiden ware! Im Großen Abendländischen Schisma gehen die Dınge dann durcheinander:
Clemens VII. (1378—-1394) und Benedikt XIIL. sınd tür röhlich Gegenpäpste, nıcht aber Alexander V.
(1409—1410) und Johannes XXIULL sen10r (1410—-1415). eın Versuch, jeweıls 1Ur einen rechtmäfßigen Papst

haben, scheitert, weıl auch Gregor MLE (1406—1415) ıne Ordnungszahl vergıbt, da{fß CS selt 1409
wel »legitime« Päpste g1bt. Dann 1st ber nıcht einzusehen, Clemens VII. und Benedikt XIIL.
grundsätzlich 4us der Papstliste gestrichen werden. mmerkhin gibt Johannes zweımal.

Hubert Wolf

Bausteine Zur Tübinger Universitätsgeschichte. Aus dem Universitätsarchiv Tübingen. Folge Hg von
VOLKER SCHÄFER. Tübingen: Attempto 1991 143 mit Abb Brosch. 20,—.
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